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98 BEKANNTMACHUNG ZUR BUNDESTAGSWAHL AM 23. FEBRUAR 2025 – ENDGÜLTIGES 
WAHLERGEBNIS IM WAHLKREIS 146 HOCHSAUERLANDKREIS 

 
Gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) vom 19. April 2002 (BGBl. I S.1376) in der zurzeit 
geltenden Fassung gebe ich das vom Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahl in seiner Sitzung am 28. 
Februar 2025 festgestellte endgültige Ergebnis der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 im Bundestags-
wahlkreis 146 Hochsauerlandkreis bekannt: 
 

Wahlberechtigte 196.716 
Wähler 165.006 
 
Ungültige Erststimmen 1.008 
Gültige Erststimmen 163.998 
 
Ungültige Zweitstimmen 822 
Gültige Zweitstimmen 164.184 

 
I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf: 
 
Bewerber/in Partei Erststimmen 
Dirk Wiese SPD 35.080 
Friedrich Merz CDU 78.259 
Sandra Stein GRÜNE 10.024 
Carl-Julius Cronenberg FDP 4.120 
Bernhard Bühner AfD 26.087 
Lara Kuse Die Linke 7.655 
Sebastian Vielhaber FREIE WÄHLER 2.773 

 
II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf: 
 
Landesliste Zweitstimmen 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 26.875 
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 71.614 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 12.025 
Freie Demokratische Partei (FDP) 6.237 
Alternative für Deutschland (AfD) 27.453 
Die Linke (Die Linke) 8.773 
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) 1.958 
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und  
basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) 908 
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) 336 
Die Gerechtigkeitspartei - Team Todenhöfer 225 
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) 1.144 
Volt Deutschland (Volt) 785 
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 27 
Partei des Fortschritts (PdF) 213 
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) 183 
Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) 5.314 
MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25) 28 
WerteUnion (WerteUnion) 86 

 
Meschede, 18.03.2025 
 
HOCHSAUERLANDKREIS 
Der Landrat als Kreiswahlleiter  
für die Bundestagswahl 2025 
 
gez. 
Dr. Schneider 
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99 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-
ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Verbund Green Power Deutschland GmbH, v. d. GF Dörte Zink 

auf Erteilung eines Vorbescheides nach § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
einer WEA (WEA 10) Typ Vestas V172 / 7.2 MW mit einer Nabenhöhe von 199m, einem Rotordurch-

messer von 172 m und einer Nennleistung von 7.2 MW; Antragsgegenstand Planungsrecht gem. § 35 
Abs. 1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und S. 3 BauGB, Schallemission und Schattenwurf 

 
im Stadtgebiet Sundern 

 
-Erteilung des Vorbescheides- 

 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Verbund Green Power Deutschland 
GmbH, v. d. GF Dörte Zink, Lennéstraße 3, 10785 Berlin auf ihren Antrag vom 11.03.2024 einen Vorbescheid 
gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer WEA (WEA 10) Typ Vestas V172 / 
7.2 MW mit einer Nabenhöhe von 199m, einem Rotordurchmesser von 172 m und einer Nennleistung von 7.2 
MW; Antragsgegenstand Planungsrecht gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und S. 3 BauGB, 
Schallemission und Schattenwurf in der Gemarkung Endorf, Flur 11, Flurstück 362 am 27.02.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Vorbescheid wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Bezeichnung: WEA 10 
Typ: Vestas V172-7.2MW  
Anlagen-Nr. 8195091.1 
Nennleistung [kW]: 7.200 
Nabenhöhe [m]: 199 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]: 285 
Gemarkung: Endorf / Meinkenbracht 
Flur: 11 / 3 
Flurstücke: 362, 36, 42 und 363 / 49 und 95 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40013-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
100 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Felix Nova GmbH, v. d. GF Dr. Thomas Tschiesche  

auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
einer WEA (WEA K 04) Typ Vestas V172-7.2MW mit einer Nabenhöhe von 199 m, einem Rotordurch-

messer von 172 m, einer Gesamthöhe von 285 m und einer Nennleistung von 7.2 MW; Antragsgegen-
stand: Planungsrecht gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und S. 3 BauGB, Schallemission 

und Schattenwurf 
 

im Stadtgebiet Meschede 
 

-Erteilung des Vorbescheides- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Felix Nova GmbH, v. d. GF Dr. 
Thomas Tscheische, Am Hauptbahnhof  4, 45468 Mühlheim an der Ruhr auf ihren Antrag vom 28.05.2024 
einen Vorbescheid gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer WEA (WEA K 04) 
Typ Vestas V172-7.2MW mit einer Nabenhöhe von 199 m, einem Rotordurchmesser von 172 m, einer Ge-
samthöhe von 285 m und einer Nennleistung von 7.2 MW; Antragsgegenstand Planungsrecht gem. § 35 Abs. 
1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und S. 3 BauGB, Schallemission und Schattenwurf in der Gemarkung Greven-
stein, Flur 19, Flurstück 67, Flur 8, Flurstück 26/1, Flur 9, Flurstücke 151, 153, 150 am 27.02.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Vorbescheid wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Bezeichnung: WEA K04 
Typ: Vestas V172-7.2MW  
Anlagen-Nr. 8195096.1 
Nennleistung [kW]: 7.200 
Nabenhöhe [m]: 199 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]: 285 
Gemarkung: Grevenstein 
Flur: 9 / 8 /19 
Flurstücke: 150, 151 und 153 / 26/1 / 67 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
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Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40018-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
101 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Felix Nova GmbH, v. d. GF Dr. Thomas Tschiesche 

auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
einer WEA (WEA M 06) Typ Vestas V172-7.2 MW mit einer Nabenhöhe von 199 m, einem Rotordurch-
messer von 172 m, einer Gesamthöhe von 285 m und einer Nennleistung von 7.2 MW; Antragsgegen-
stand Planungsrecht gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und S. 3 BauGB, Schall- und Schat-

tenwurfemission 
 

im Stadtgebiet Meschede 
 

-Erteilung des Vorbescheides- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Felix Nova GmbH, v. d. GF Dr. 
Thomas Tschiesche, Am Hauptbahnhof  4, 45468  Mühlheim an der Ruhr auf ihren Antrag vom 11.03.2024 
einen Vorbescheid gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer WEA (WEA M 06) 
Typ Vestas V172-7.2 MW mit einer Nabenhöhe von 199 m, einem Rotordurchmesser von 172 m, einer Ge-
samthöhe von 285 m und einer Nennleistung von 7.2 MW; Antragsgegenstand Planungsrecht gem. § 35 Abs. 
1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und S. 3 BauGB, Schall- und Schattenwurfemission in der Gemarkung Greven-
stein, Flur 5, Flurstücke 65, 67/1 am 27.02.2025 erteilt. 
 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Vorbescheid wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Bezeichnung: WEA M06 
Typ: Vestas V172-7.2MW  
Anlagen-Nr. 8195097.1 
Nennleistung [kW]: 7.200 
Nabenhöhe [m]: 199 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]: 285 
Gemarkung: Grevenstein 
Flur: 5 
Flurstücke: 65 und 67 
 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40019-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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102 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-
ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Felix Nova GmbH, v. d. GF Herrn Dr. Thomas Tschiesche 

auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
einer WEA (WEA K07) vom Typ Vestas V 172-7.2 MW mit 199 m Nabenhöhe, 172 m Rodordurchmes-
ser und einer Nennleistung von 7.2 MW; Antragsgegenstand: Planungsrecht (§§ 35 Abs. 1 Nr.5, 35 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 35 Abs. 3 S. 3 BauGB), Schall- und Schattenwurfemissionen 
 

im Stadtgebiet Meschede 
 

-Erteilung des Vorbescheides- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Felix Nova GmbH, v. d. GF Herrn Dr. 
Thomas Tschiesche, Am Hauptbahnhof 4, 45468 Mühlheim an der Ruhr auf ihren Antrag vom 11.03.2024 
einen Vorbescheid gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer WEA (WEA K07) 
vom Typ Vestas V 172-7.2 MW mit 199 m Nabenhöhe, 172 m Rodordurchmesser und einer Nennleistung von  
7.2 MW; Antragsgegenstand: Planungsrecht (§§ 35 Abs. 1 Nr.5, 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB), Schall- und Schattenwurfemissionen in der Gemarkung Grevenstein, Flur 15, Flurstück 52, Flur 3, 
Flurstücke 13, 14, Flur 8, Flurstücke 49, 44, 37, 105, 36, 38, 106 am 27.02.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Vorbescheid wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Bezeichnung: WEA K07 
Typ: Vestas V172-7.2MW  
Anlagen-Nr. 8195098.1 
Nennleistung [kW]: 7.200 
Nabenhöhe [m]: 199 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]: 285 
Gemarkung: Grevenstein 
Flur: 3 / 8 /17 
Flurstücke: 13 und 14 / 36, 37, 38, 44, 49, 105 und 106 / 52 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
  

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
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Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40020-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
103 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Felix Nova GmbH, v. d. GF Dr. Thomas Tschiesche 

auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
einer WEA (WEA K08) vom Typ Vestas V 172-7.2 MW mit 199 m Nabenhöhe, 172 m Rodordurchmes-
ser und einer Nennleistung von 7.2 MW; Antragsgegenstand: Planungsrecht (§§ 35 Abs. 1 Nr.5, 35 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 35 Abs. 3 S. 3 BauGB), Schall- und Schattenwurfemissionen 
 

im Stadtgebiet Meschede 
 

-Erteilung des Vorbescheides- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Felix Nova GmbH, v. d. GF Dr. 
Thomas Tschiesche, Am Hauptbahnhof 4, 45468 Mühlheim an der Ruhr auf ihren Antrag vom 11.03.2024 
einen Vorbescheid gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer WEA (WEA K08) 
vom Typ Vestas V 172-7.2 MW mit 199 m Nabenhöhe, 172 m Rodordurchmesser und einer Nennleistung von  
7.2 MW; Antragsgegenstand: Planungsrecht (§§ 35 Abs. 1 Nr.5, 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB), Schall- und Schattenwurfemissionen in der Gemarkung Grevenstein, Flur 17, Flurstück 45, Flur 3, 
Flurstücke 21, 22, 58, 59, 61, 60, 19, 18, 20, 139, 137 am 24.02.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Vorbescheid wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Bezeichnung: WEA K08 
Typ: Vestas V172-7.2MW  
Anlagen-Nr. 8195099.1 
Nennleistung [kW]: 7.200 
Nabenhöhe [m]: 199 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]: 285 
Gemarkung: Grevenstein 
Flur: 3 / 17 
Flurstücke: 19, 18, 20, 21, 22, 58, 59, 60, 61, 137 und 139 / 45  
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Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40021-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft  
 
 
104 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der ABO Energy GmbH & Co. KGaA  
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 16 b Abs. b BImSchG  

 
im Stadtgebiet Meschede 

 
Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA, v. d. Ahn & Bockholt Management GmbH, v. d. GF Dr. Jochen Ahn mit 
Sitz in 65195 Wiesbaden hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 
21.01.2025 die Erteilung einer Genehmigung zur Änderung des Anlagentyps Nordex N133 auf Nordes N149 
bei 4 Windenergieanlagen in Meschede Remblinghausen, in den Gemarkungen Remblinghausen und Enk-
hausen beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die Änderung des Anlagentyps der Windenergieanlagen.  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG 
ist für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
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Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter wurden hinsichtlich der Änderung der Beschaffenheit der 
Windenergieanlagen (WEA) geprüft. Durch die Planungen werden die Standorte oder die wesentlichen Merk-
male der Anlagen nicht bzw. nur geringfügig verändert. Inhalt der Änderung ist ein Typenwechsel durch den 
es aber nur zu einer geringfügigen Änderung der Anlagendimensionen (Rotordurchmesser) kommt.  
 
Die Bewertung im Rahmen der Prüfung ergab, dass durch das Vorhaben keine nachteiligen Umweltauswir-
kungen entstehen können. Diese Bewertung stütz sich auf die vorgelegten Antragsunterlagen. Eine Beein-
trächtigung der Nutzungs- und Schutzkriterien ist nicht zu erwarten. Das beantragte Vorhaben bedarf daher 
keiner Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40050-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
105 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der VERBUND Green Power Deutschland GmbH, v. d. GF Dörte Zink 

auf Erteilung eines Vorbescheides nach § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
insgesamt 2 WEA (WEA 09 und WEA 11) vom Typ Vestas V172 / 7.2 MW mit einer Nabenhöhe von 199 
m einem Rotordurchmesser von 172 m und einer Nennleistung von 7.2 MW; Antragsgegenstand Pla-
nungsrecht gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und S. 3 BauGB, Schallemission und Schat-

tenwurf 
 

im Stadtgebiet Sundern 
 

-Erteilung des Vorbescheides- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der VERBUND Green Power Deutsch-
land GmbH, v. d. GF Dörte Zink, Lennéstraße 3, 10785 Berlin auf ihren Antrag vom 11.03.2024 einen Vorbe-
scheid gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von insgesamt 2 WEA vom Typ Vestas 
V172 / 7.2 MW mit einer Nabenhöhe von 199 m einem Rotordurchmesser von 172 m und einer Nennleistung 
von 7.2 MW; Antragsgegenstand Planungsrecht gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und S. 3 BauGB, 
Schallemission und Schattenwurf in der Gemarkung Endorf, Flur 11, Flurstücke 40, 362, 363, 36, 42, 34, 35, 
240, Gemarkung Meinkenbracht, Flur 3, Flurstücke 100, 95, 49 am 24.02.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Vorbescheid wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
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Bezeichnung: WEA 09 
Typ: Vestas V172-7.2MW  
Anlagen-Nr. 8195091.1 
Nennleistung [kW]: 7.200 
Nabenhöhe [m]: 199 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]: 285 
Gemarkung: Endorf  
Flur: 11  
Flurstück: 40 
 
Bezeichnung: WEA 11 
Typ: Vestas V172-7.2MW  
Anlagen-Nr. 8195091.1 
Nennleistung [kW]: 7.200 
Nabenhöhe [m]: 199 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]: 285 
Gemarkung: Endorf / Endorf / Meinkenbracht 
Flur: 11 / 29 / 3 
Flurstücke: 34, 35 und 240 / 124 / 95 und 100  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40116-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de


 

157 
 

106 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-
ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Felix Nova GmbH, v. d. GF Dr. Thomas Tschiesche 

auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
insgesamt 2 WEA (WEA K03 und WEA K 05) vom Typ Vestas V172-7.2 MW mit einer Nabenhöhe von 
199 m, einem Rotordurchmesser von 172 m, einer Gesamthöhe von 285 m und einer Nennleistung 

von 7.2 MW; Antragsgegenstand: Planungsrecht gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und S. 3 
BauGB, Schallemission und Schattenwurf 

 
im Stadtgebiet Meschede 

 
-Erteilung des Vorbescheides- 

 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Felix Nova GmbH, v. d. GF Dr. 
Thomas Tschiesche, Am Hauptbahnhof 4, 45468 Mülheim a. d. Ruhr auf ihren Antrag vom 11.03.2024 einen 
Vorbescheid gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von insgesamt 2 WEA vom Typ 
Vestas V172-7.2 MW mit einer Nabenhöhe von 199 m, einem Rotordurchmesser von 172 m, einer Gesamt-
höhe von 285 m und einer Nennleistung von 7.2 MW; Antragsgegenstand: Planungsrecht gem. § 35 Abs. 1 
Nr. 5, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und S. 3 BauGB, Schallemission und Schattenwurf in der Gemarkung Grevenstein, 
Flur 18, Flurstück 13, Flur 8, Flurstücke 138, 75/1, 228, 227, Flur 9, Flurstücke 5, 152, 4, 6 am 24.02.2025 
erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Vorbescheid wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Bezeichnung: WEA K03 
Typ: Vestas V172-7.2MW  
Anlagen-Nr. 8194883.1 
Nennleistung [kW]: 7.200 
Nabenhöhe [m]: 199 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]: 285 
Gemarkung: Grevenstein 
Flur: 9 
Flurstücke: 5, 4, 6, 152 
 
Bezeichnung: WEA K05 
Typ: Vestas V172-7.2MW  
Anlagen-Nr. 8194883.3 
Nennleistung [kW]: 7.200 
Nabenhöhe [m]: 199 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]: 285 
Gemarkung: Grevenstein 
Flur: 8 / 18  
Flurstücke: 138, 75/1, 227, 228 / 13 
 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
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haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40126-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
107 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der WEA Bleiwäsche GmbH & Co. KG, v. d. WEA Bleiwäsche Verwaltungs GmbH, v. d. Herrn 

GF Werner Ebbers 
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 b  BImSchG für die Änderung einer Windenergieanlage 
(Enercon E-160 EP5 E3 R1) mit einer Nabenhöhe von 166,6 m und einer Nennleistung von 5560 kW 

sowie die Verschiebung der WEA um ca. 92,5 m 
 

im Stadtgebiet Brilon 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der WEA Bleiwäsche GmbH & Co. KG, 
v. d. WEA Bleiwäsche Verwaltungs GmbH, v. d. Herrn GF Werner Ebbers, An der Grotte 17, 33181 Bad 
Wünnenberg auf ihren Antrag vom 24.08.2024 die Änderung des Anlagentyps einer Windenergieanlage (Ener-
con E-160 EP5 E3 R1) mit einer Nabenhöhe von 166,6 m und einer Nennleistung von 5.560 kW sowie die und 
Verschiebung der WEA um ca. 92,5 m in der Gemarkung Madfeld, Flur 15, Flurstücke 43, 45, Flur 20, Flurstü-
cke 15, 16 am 12.03.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
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Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchG mit folgenden Kenndaten: 
 

Be-
zeich-
nung 

Typ Anlagen-
Nr.  

Nenn-
leis-
tung 
[kW] 

Na-
ben-
höhe 
[m] 

Rotor-
durch-
mes-
ser 
[m] 

Gesamt-
höhe [m] 

Ge-
mar-
kung 

Flur Flur-
stück/e 

WEA 
2 

Enercon E-
160 EP5 E3 
R1 

8194735.1 5.560 166,6 169 246,6 Mad-
feld 

15 43 und 45 
20 15 und 16  

 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• die Baugenehmigung und  
• Zustimmung gem. § 14 Abs. 1 LuftVG. 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zum Natur- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewäs-
serschutz und zur Flugsicherung.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40468-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
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108 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-
ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Windpark Remblinghausen GmbH & Co. KG, v. d. EMG EnergieManagement Verwaltungs-

gesellschaft mbH, v. d. Marco Eggensperger 
auf Erteilung eines Vorbescheides nach § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
1 WEA (WEA 5), Antragsgegenstand: Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, Ziele der Raum-

ordnung gem. § 35 Abs. 3 S.2 oder S. 3 BauGB und gemeindliche Bauleitplanung gem. § 35 Abs. 3 S. 
3 BauGB 

 
im Stadtgebiet Meschede 

 
-Erteilung des Vorbescheides- 

 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Windpark Remblinghausen GmbH & 
Co. KG, v. d. EMG EnergieManagement Verwaltungsgesellschaft mbH, v. d. Marco Eggensperger, Kleinober-
feld 5, 76135 Karlsruhe auf ihren Antrag vom 07.10.2024 den Vorbescheid gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die 
Errichtung und den Betrieb von 1 WEA (WEA 5); Antragsgegenstand: Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB, Ziele der Raumordnung gem. § 35 Abs. 3 S.2 oder S. 3 BauGB und gemeindliche Bauleitplanung 
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB in der Gemarkung Meschede-Land, Flur 13, Flurstück 2 am 06.03.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Vorbescheid wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Bezeichnung:  WEA 05 
Typ: Nordex N175-6.X MW 
Anlagen-Nr.: 8194976.1 
Nennleistung [kW]: 6.800 
Nabenhöhe [m]: 179 
Rotordurchmesser [m]: 175 
Gesamthöhe [m]: 266,5 
Gemarkung: Meschede-Land 
Flur: 13 
Flurstück: 2 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Vorbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
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Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40533-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
109 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Naturwerk Windenergie GmbH, v. d. GF Christian Morawietz 

auf Erteilung eines Vorbescheides nach § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
vier Windenergieanlagen des Typs Nordex N175 - 6.8 MW; Antragsgegenstand: Privilegierung gem. § 

35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, Feststellung gem. § 249 Abs. 2 BauGB, Ziele der Raumordnung gem. § 35 
Abs. 3 S. 2 od. 3 BauGB, gemeindliche Bauleitplanung gem. § 35 Abs. 3 S.3 BauGB und Darstellung 

des Flächennutzungsplans gem. § 35 Abs, 3 S. 1 Nr. 1 BauGB 
 

im Stadtgebiet Sundern 
 

-Erteilung des Vorbescheides- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Naturwerk Windenergie GmbH, v. d. 
GF Christian Morawietz, Doncaster Platz 5 - 7, 45699 Herten auf ihren Antrag vom 15.10.2024 einen Vorbe-
scheid gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs 
Nordex N175 - 6.8 MW; Antragsgegenstand: Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, Feststellung gem. 
§ 249 Abs. 2 BauGB, Ziele der Raumordnung gem. § 35 Abs. 3 S. 2 od. 3 BauGB, gemeindliche Bauleitplanung 
gem. § 35 Abs. 3 S.3 BauGB und Darstellung des Flächennutzungsplans gem. § 35 Abs, 3 S. 1 Nr. 1 BauGB 
in der Gemarkung Endorf, Flur 10, Flurstücke 165, 103, 79, 47, 163, 198, 12, 5, 7, 4, 15, 16, 17, 181, 104, 
102, 78, 69, 67, 147, 160, 80, 113, 49, 50, 51, 52 am 24.02.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Vorbescheid wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil des Bescheides sind, wie folgt erteilt:  
 
Bezeichnung: WEA 01 
Typ: Nordex N-175 
Anlagen-Nr. 8194979.1 
Nennleistung [kW]: 6.800 
Nabenhöhe [m]: 179 
Rotordurchmesser [m]: 175 
Gesamthöhe [m]: 266,5 
Gemarkung: Endorf 
Flur: 10 
Flurstücke: 165, 198, 12, 163, 5, 7,4, 15, 16, 17 und 181 
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Bezeichnung: WEA 02 
Typ: Nordex N-175 
Anlagen-Nr. 8194979.2 
Nennleistung [kW]: 6.800 
Nabenhöhe [m]: 179 
Rotordurchmesser [m]: 175 
Gesamthöhe [m]: 266,5 
Gemarkung: Endorf 
Flur: 10 
Flurstücke: 103, 104, 102 
 
Bezeichnung: WEA 03 
Typ: Nordex N-175 
Anlagen-Nr. 8194979.3 
Nennleistung [kW]: 6.800 
Nabenhöhe [m]: 179 
Rotordurchmesser [m]: 175 
Gesamthöhe [m]: 266,5 
Gemarkung: Endorf 
Flur: 10 
Flurstücke: 79, 78, 69, 67, 147, 80, 160, 113 
 
Bezeichnung: WEA 04 
Typ: Nordex N-175 
Anlagen-Nr. 8194979.4 
Nennleistung [kW]: 6.800 
Nabenhöhe [m]: 179 
Rotordurchmesser [m]: 175 
Gesamthöhe [m]: 266,5 
Gemarkung: Endorf 
Flur: 10 
Flurstücke: 47, 52, 49, 50, 51 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
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Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40550-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
110 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Baumke GbR 

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer 
Windenergieanlage (WEA 1) Typ Nordex N163/6.X mit 164 m Nabenhöhe, einem Rotordurchmesser 

von 163 m und einer Nennleistung von 7,0 MW 
 

im Stadtgebiet Schmallenberg 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Baumke GbR, Hewingser Straße 10, 
59469 Ense auf ihren Antrag vom 21.12.2023 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den 
Betrieb von einer Windenergieanlage (WEA 1) Typ Nordex N163/6.X mit 164 m Nabenhöhe, einem Rotor-
durchmesser von 163 m und einer Nennleistung von 7,0 MW in der Gemarkung Berghausen, Flur 14, Flurstü-
cke 46 und 54 am 11.03.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchG mit folgenden Kenndaten: 
 
Bezeichnung:  WEA 1 
Typ: Nordex N163/6.X 
Anlagen-Nr.: 8194854.1 
Nennleistung [kW]: 7.000 
Nabenhöhe [m]: 174 
Rotordurchmesser [m]: 163 
Gesamthöhe [m]: 245,5 
Gemarkung: Berghausen 
Flur: 14 
Flurstücke: 46 und 54 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• die Baugenehmigung und  
• Zustimmung gem. § 14 Abs. 1 LuftVG.  
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zum Natur- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewäs-
serschutz und zur Flugsicherung.  
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Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 01.04.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40612-2023-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
111 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Baumke GbR 

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer 
Windenergieanlage (WEA 2) vom Typ Nordex N163/6.X mit 164 m Nabenhöhe, einem Rotordurchmes-

ser von 163 m und einer Nennleistung von 7,0 MW 
 

im Stadtgebiet Schmallenberg 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Baumke GbR, Hewingser Straße 10, 
59469 Ense auf ihren Antrag vom 21.12.2023 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den 
Betrieb von einer Windenergieanlage (WEA 2) vom Typ Nordex N163/6.X mit 164 m Nabenhöhe, einem Ro-
tordurchmesser von 163 m und einer Nennleistung von 7,0 MW in der Gemarkung Berghausen, Flur 9, Flur-
stücke 33, 38 und 50 am 11.03.2025 erteilt. 
 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
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Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchG mit folgenden Kenndaten: 
 
Bezeichnung:  WEA 2 
Typ: Nordex N163/6.X 
Anlagen-Nr.: 8194855.1 
Nennleistung [kW]: 7.000 
Nabenhöhe [m]: 174 
Rotordurchmesser [m]: 163 
Gesamthöhe [m]: 245,5 
Gemarkung: Berghausen 
Flur: 9 
Flurstücke: 33, 38 und 50 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• die Baugenehmigung und  
• Zustimmung gem. § 14 LuftVG.  
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zum Natur- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewäs-
serschutz und zur Flugsicherung. 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 02.04.2025 bis zum 15.04.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
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